
 

 

 
Fachbereich 1 

Datum: 06.11.2014 
 

Beschlussvorlage Nr.: BV/251/2014 / öffentlich 

 

Haushaltssatzung 2015 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2015 - 2018 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Geplant am 

Verwaltungsausschuss 03.12.2014 
Stadtrat 10.12.2014 

 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird von 331 v. H. auf 380 v. H. und für die 
Grundsteuer B von 343 v. H. auf 360 v. H. festgesetzt. 

 
2. Aufgrund des § 112 NKomVG wird die dem Protokollbuch als Anlage beigefügte 

Haushaltssatzung der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2015 erlassen. Das dem 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 beigefügte Investitionsprogramm für den 
Planungszeitraum 2015 bis 2018 wird hiermit festgesetzt. 

 
 
 
Begründung: 
Den Ratsmitgliedern sind folgende Unterlagen zum Haushaltsplan-Entwurf 2015 über das 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt worden: 
 

Haushaltssatzung 
1. Ergebnishaushalt 
2. Finanzhaushalt 
3. Teilhaushalte 00 bis 03 
4. Stellenplan 
5. Übersichten 
6. Investitionsprogramm 
7. Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts 

und die Beteiligung daran 
8. Anschreiben Entwurf Haushalt 2015 
9. Straßensanierungsprogramm Abschreibungsvorschau 
10. Realsteuerhebesätze 2014 
11. Streich- und Sparliste 2015 
12. Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten und Sanierungsmaßnahmen Entwurf Haushalt 

2015 
 
Nach Bekanntgabe der aktuellen Zahlen für den Finanzausgleich 2015 wurde eine Neuberechnung 
der im Entwurf enthaltenen vorläufigen Schlüsselzuweisung, der Zuweisung für Aufgaben im 
übertragenen Wirkungskreis und der Kreisumlage vorgenommen. Ebenfalls wurden weitere 
Änderungen bzw. Korrekturen durchgeführt, die per Änderungsliste vom 24.11.2014 über das 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt worden sind. 
 
Der im Haushaltsplan-Entwurf 2015 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 188.829 € konnte 
durch die Änderungen eliminiert werden und mit Stand vom 24.11.2014 besteht ein Überschuss im 
ordentlichen Ergebnis in Höhe von 686.330 €. 
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Die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B erfolgt zur teilweisen 
Finanzierung des Straßensanierungsprogrammes und zur Anpassung an die Nivellierungssätze im 
Finanzausgleich. 
 
 
 
Anlagen  
Stellenplan 2 neu, Stand 24.11.2014 
Veränderungen Haushaltsplan-Entwurf 2015 Stand 2014-11-24 
Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten und Sanierungsmaßnahmen Entwurf HH 2015 
Haushaltsplan 2015 Entwurf 
Haushaltsplan 2015 Entwurf Anschreiben 
Realsteuerhebesätze Land 2014 
Straßensanierungsprogramm Abschreibungsvorschau 
Streich- und Sparliste 2015 
 
 
 
 
Bürgermeister 
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